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Samstag , den 6. Oktober abends 24. Jahrgang 1917

Lokales.
* Zum Leutnant der Reserve im Fußartillerie-

Regiment Nr. 25 besördet wurde der Vizefeldwebel
Heinrich Mauer von hier.

* Morgen Sonntag ist Gottesdienst in der
lath. Kirche zu Schönberg. Das Hochamt beginnt
um 10 Uhr.

* Die Zufuhren der Winterkartoffeln haben
begonnen. Die Ausgabe der Lieferscheine auf Zim¬
mer9 des Bürgermeisteramtes hat für nachfolgende
Straßen bereits stattgefunden: Adler-, Altkönig-,
Bahnhof-, Bleich-, Burgerstraße,Burgweg, Doppes-,
Eichenstraße, und Feldbergweg. Wer seinen Bezugs¬
schein noch nicht geholt hat wird gebeien dies sofort
M Montag Vormittag nachzuholen da bereits an
biefen Tage mit den Ausgaben für die nachfol¬
genden Straßen begonnen wird: Frankfurterstraße,
Friedensweg, Garten-, Graben-, Gr. Hinterstraße,
Nterbahnhof, Hain-, Hartmut-, und Hauptstraße.

* Morgen Sonntag nachmittngs3'/z Uhr
wird der Reichstags-Abgeordnete unseres 'Wahl¬
kreises Herr Friedr. Brühne, im Hotel Bender in
Konigstein, „über die Tätigkeit des Reichtages
während des Krieges" sprechen.

* Einen kapitalen Zwölfender Hirsch erlegte
Utt Eronberger Wald, Districkt„Gebrannte" der
l  Z. auf dem Jagdhaus zur Erholung weilende
Herr Major von Ploenies aus Darmstadt. Der
Hirsch hatte das stattliche Gewicht von 21/* Z-nt-
bem und ist der Schwerste, der in langen JahrenM Strecke kam.

* Es wird nochmals darauf aufmerksam ge¬
macht, daß mit der Bekanntmachungv»m 20.
September 1917 für den 8. Oktober 1917 eine
allgemeine Bestands- und Derbrauchsaufnahme
«on Papier, Karton und Pappe angeordnet worden
iß. Die vorgefchriebenen Anzeigen sind nicht nur
*9n  den an der Papierherstellung, dem Papier-
aundel und der Papierverarbeitung beteiligten Ge¬
werbetreibenden, sondern von allen Verbrauchern
n̂ ^̂ Etten, deren Bezug im Jahre mehr als
WH) Znlogramm betragen hat. Es wird nochmals
'̂ pfohlen, die für die Meldung »orgeschnebenen
magsbogen unverzüglich von der Kriegswirtschafts-
aelle für das deutsche Zeitungsgewerbr, BerlinC 2,
freite Straße 8/9, gegen Einsendung von 30 Pfg.
Ur3 Fragebogen, K5 Pfg. für deren Uebersendung

and emes mit dar Aufschrift des Anzeigepflichtigen
."ersehenen Aktenbriefomschlages einzufordern. Das
Unterlasten der Anzeige zieht die in der Bekannt¬
machung angesrohten Strafen nach sich und kann
^"tere erhebliche geschäftliche Nachteile für den
Gaumigen zur Folge haben.
~ * Prämien für Sammeln von Brennesseln!

leie Brenneseln stehen noch ungeerntet, die jetzt
Mos gesammelt werden müssen. Die Resselfasser-
^erwertungs-Gesellschaft ni.b.H., Berlin SW . 68,

Mtzenstr. 55/66, gewährt jedem Sammler, welcher
2?  - bem L Oktober d. I . seiner Sammelstelle
eJt.TC'nma* unndestens ig jg völlig trockene und
^wiatterte Stengel abliefert, neben dem bisherigen
^ammellohn von 14 Pfg. per kg. die gleiche

«mme noch einmal als Prämie, also eine Prämie
r Pfennigen per Kilo so daß sich der Sam-

tlohu bei Ablieferung von 100 Kilo von *4L  14.—
“I 28.— erhöht. Die kleinen Prämien, welche

Tagesbericht vom Kriegsschauplatz.
Großes Haupt -Quartier , 6 . Oktober 1917 . (W .T .B .Amtlich)

Westlicher Kriegsschauplatz
Hrmee cte« GeneralrelcimarsebanKronprinz Rupprecbt von Bayern

Äm Kampfgelände der flandrischen Front verstärkte sich tagsüber bei
kräftigem Störungsfeuer am Abend zu einzelnen Trommelfeuerwellen
zwischen Poelkapelle und Gheluvelt. Englische Angriffe erfolgten nicht.
Vorstoßende Erkundungsabteilungen wurden zurückgeworfen.

^ront «les deutschen Kronprinzen
Nordöstlich von Siffons nahm abends die Artillerietätigkeit an Stärke

und Planmäßigkeit zu. Nordöstlich von Reims scheiterte ein französischer
Vorstoß. Auf beiden Maasusern brachen unsere Sturmtrupps bei Ma-
lancourt, Betbincourt, Forges, Somongneuru. BezenvauX in die feind¬
lichen Stellungen ein und kehrten überall mit Gefangenen zurück. .

Stürmische Witterung schränkte die Fliegertätigkeit ein; 6 feindliche
Flugzeuge wurden abgeschossen. Leutn. Müller errang den 29. Luftsieg.

Oestlichen Kriegsschauplatz
Keine größeren Kampfhandlungen.

J'lazedoniscben front
Mehrfach bekämpften sich die Artillerien lebhafter als sonst. Oestlich

des Dorianfees wurde der Angriff eines englischen Bataillons, durch die
bulgarischen Sicherungen abgerviesen.

Der erste Generalquartiermeister: Luoendorff.
rnämgmauBumuBfmmmma

bisher für Ablieferung von mindestens von 5
Doppelzentnern gezahlt wurden, kommen vom 1.
Oktober ab in Wegfall. Durch die neue Prämie
gestaltet sich das Sammeln sehr lohnend, ganz be¬
sonders aber, wenn auch die trockenen Blätter, für
welche Jl  24 .— für 100 Kilo gezahlt wird mit
abgeliefert werden.

* In Kürze wird durch die Briefträger wieder
ein neues Merkblatt über den Postscheckverkehr ver¬
teilt werden. Das Blatt gibt ein gedrängter Form
einen ausgezeichneten Ueberblick über die einfchläg-
'gen Verhältnisse und legt in anschaulicher Weise
die Vorteile dar, die die Teilnahme am Postscheck¬
verkehr mit sich bringt. Dem Nutzen für die Ein¬
zelnen reiht sich der wertwolle Dienst an, der
unseren vaterländischen Währungsoerhältnissen mit
der Förderung des bargeldlosen Zahlungsausgleichs
geleistet wird. Es darf deshalb erwartet werden,
daß von d:m dem Merkblatt beiliegenden Vordruck
zu einem Antrag auf Eröffnung' eines Postscheck
kontos recht ausgiebiger Gebrauch gemacht wird.

GjSonntagsgedanhen

Huf Posten !
Wie Sonnenlicht
strahlt unsre Pflicht:
laßt uns mit Herz und Händen
das Werk der Pflicht wollenden.

** *
Jeder anständige Mensch ist durch das Gefühl

der Pflicht gezwungen, nach Maßgabe seiner Kräfte
m den großen Kampf einzugreisen, darin seinen
Mann zu stellen und trotz allem Ueberdruß aus¬
zuharren auf seinem Posten.

*

n ®s gibt Dinge, Verhältnisse, Zustände, und
Berufsarten gegen die sich der Mensch mit Händen
und Füßen » ehrt, wenn er eben hineingerät, und
die er nachher ganz und gar für sich zugeschnitten
findet, wenn er endlich drin steckt.



HmtHcbe Bekanntmachung . - tz
Polizeiverordnung

betr.Maßnahmen gegen Fliegergefahr.
Aus Grund der § 6 der Allirhöchsttn Verordn»«,

über die Polizeivrr» altun, in den neu erworbenen
Landerteilen vom 20. 9. 1867 (G. S . 6 . 1529),

Betreffend Saatkartoffeln.
Saatkartoffeln können durch Vermittlung der

landrv. Zentcal-Darlehnskasse Schillerstr. 25. und
der ländlichen Genossenschaften geliefert « erden,
bei denen entsprechende Anträge anzubringer, find.
Wer Erwerber hat zu diesen Zweck eine Bescheim-Landerteuen vom 20. 9. ivv / 9tc  Erwerber hat zu diesen Zweck eme Bescherm-

sowie der § 142 des Gesetzes über b'«.allgemeinem j, es  Kommunalbandes, in dem die Kartoffeln
Landesverwaltunzvom 3̂0. Juli 1883 sowre unter » Aussaat verwendet werden sollen, beizubringen,

“ v. 1 daß die Lieferung zur Deckung des Saatbedarfs
des Erwerbers erforderlich ist. Der Antrag auf
Ausstellung dieser Bescheinigung ist bei der Ge-
rneindebehörde zu stellen, die sie mit einer ent-

Bezugnahme aus di, Berordnun, des ftellvertte-
tenden Generalkommandos»om 17. April d. 2s.
betreffend Aerdunkelungsmaßnahmengegen Flieger¬
angriffe wird mit Zustimmung des Kreisausschuffer
für den Umfang des Obertaunuskreises folgendes
angeordnet:

I. Dauernde Maßnahmen.
8 1.

Raumöffnungm (Fenster, Düren, Oberlichter
us« .) von künstlich erhellten Jnnenräumen (Wohn-
räumen, Treppenfluren, Werkstätten,Fabriken,Wirt¬
schaften, Kaufläden usw). und zwar ohne Rücksicht
darauf, ob sie nach der Straße oder nach Hoff
räumen, Gärten usw. belegen sind, müssen nach
Eintritt der Derdunkelheit durch Rolläden, dunkle
Vorhänge, dunklen Anstrich oder auf andere Werse
lichtdicht abgeblendet werden.

8 2.
Jede Beleuchtung im Freien ist verboten, soweit

sie nicht von der Polizeiverwaltung ausdrücklich zu-

^DreÄleuchtung der Staßenbahnwagen erfolgt
im Einvernehmen mit der Straßenbahnverwaltung.
Erforderlichen Falles entscheiden die Kleinbahnauf-
ßchlsbehörden.

8 6.
Der Gebrauch von Taschenlampen und klernen

Lichtquellen ist gestattet. , .
Unberührt bleiben ferner dre Vorschrrften der

88 3 und 44 der Regierungspolizeiverordnung be¬
treffend das Fahren auf öffentlichen Wegen vom
7, li . 1899 und des § 2 Abs. 3 der Verordnung
des Herrn Oberpräsidenten in Cassel, betreffend
den Radfahrverkehr von 2. 7. 1908, wonach in
der

sprechenden Aeußerung versehen, dem Kommunal¬
verband weiter zu geben haben. Es empfiehlt sich,
die Anträge, bei den Genossenschaften möglichst
bald zu stellen, da Lieferungsverträge auf Saat-

^mmniinir
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Kein

Schwanken •
und lleberlegen

darf es gehen!

Radfahrverkeyr von ü. / . iwo , wonua- m 3 ^ ^ öle Söf ! —
Ä wÄÄ matli;Wenn jeder einzelne- ausnahmslos

O-ffMngÄ- seine höchsten Kräfte anspannt,
die in einem öffentlichen Weg gemacht sind. jtzaNN HHffr glich Hlkse KnegSÜNtelhe

II. Besondere Maßnahmen bei Eintritt der durch gwßeN Erfolg habe « , - SN fit
Sirenen gemeldeten Fliegergefahrm Bad Hom-
bürg v.d. H. Domholzhausen und Gonzenheim. habM  MUß.

8 4.
1. Jede Ansammlung von Personen auf öffent¬

lichen Straßen und Plätzen ist verboten.
•Öetitt nicht mit Granaten allein

Itzen ip verooirn.
2. Die Inhaber der im Erdgeschoß befindlichenE^ N - er hakte EndküMpf SUSge-

Wohnungen und ffn deren Ermangelung die 2n - .
Haber des nächst höheren Stockwerkes sind ver- fochjeN Wef - MZ erst - NS erNSUte
pflichtet, die Haustür offen zu halten und schütz- ' ^ , ' , . .
suchenden Personen Einlaß zu gewähren .. ZttcheN  UNster UNgevrocheNeN VlN-

3 . Der Strom der elektrischen Straßenbahn „t 1 1
abzustellen. w ^ schaftlrchen Kraft wrrd den Ausschlag

4.  Fahrzeuge aller Art haben zu halten. Dle ' ' ' , r '
Scheinwerfer haltender Kraftwagen sind zu löschen, geben . NM so ZWlNgM Wlr UNste

Zuwiderhandlungen gegen die Verdunkelungs-K - iN - S ZUk DerNUNft.
Vorschriften ziehen nach der Verordnung des Stell¬
vertretenden Generalkommandos vom 17. April d.
Js . Gefängnis bis zu 1 Jahr, beim Vorliegen
mildernder Umstände Haft oder Geldstrafe bis zu

-1500 Marl nach sich.
Zuwiderhandlungen gegen dre übrigen Vor¬

schriften werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark,
im Unvermögensfallemit Haft bestraft.

8 6.
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Bad Homburg v. d. H., den 27. September 1917. ^
Der König!. Landrat. I . V. : von Brüning.

Darum zeichne!

'MWWWWWWM ' '
i

Bad Homburgv. d. H., den 28. September 1917.
Wird bekannt gegeben.
Die Polizeiverwaltungendes Kreises wollen für

genaueste Einhaltung der Bestimmungen Sorge tra¬
gen und die Polizeiverordnung in kürzereu Zwischen-
räumen aus ortsübliche Weise zur Kenntnis der
Ortseingesessenen bringen.

Der Königliche kanbrat.
I . V. : Setzepsandt.

Wird veröffentlicht.
Cronberg, den 3. Oktober 1917.

Der Magistrat. I . V. Schulte.

kartoffeln aus der diesjährigen Ernte bis zum 15.
November abgeschlossen sein müssen, falls dre Saal¬
kartoffeln aus einem andern Kommunalverband
kommen. In dem Antrag isi anzugeben, ob beson¬
derer Wert aus anerkannte Saat , aus 1. oder 2.
Absaß gelegt wird oder ob gewöhnliche nicht an¬
anerkannte deutsche Saatkartoffeln verlangt werden.
Die Richtpreise werde» sich voraussichtlich ungefähr
wie folgt, stellen:

1. Für Iulienieren, Sechswochenkartoffel,Atlante,
ovale, frühe blaue Müblhäufer, Bonifatius,anerkannte
nicht anerkannt : anerkannt : 2-Absaat : 1. Absaat:

JC  U -— 13 M 11,50 - 12,50 .# 13- 15 ^ 13,50 - 15,50

2 . für Odenwälder, blaue Katserkrore, Früh«
Bürckner. Früheste, Eanibals,früheertragreiche,«,
Zwicktmer Früh. .
nickt anerkannte: anerkannt: 2. Absaat: 1>Absaal

Jt  10 —12 M 11,50—13,50 JL  12—14 Al2,50 —II
3. Für Ella, Alma, Fürstenkrone, Weltwund

Industrie und Up-to-date. etc. verkannt:
nicht anerkannt: anerkannt: 2. Absaat : 1- Absa°>

Ji  9 —11 ^ 40,50—12,50 «at 11—13 x
310*5 pro Ctr. ab Verladestelle zuzüglich

noch seftzulegenden Vermittlungsprovision
eventl. Lagerspesen. .

Die Gemeindebehörden ersuche ich um geeig«
weitere Bekanntmachung dieser Veröffentlichung
Bad Homburgv.d. H., den 10. September ISJ Der Königliche Landrat.

) . v . : » o n Beüni ny.
Wird veröffentlicht. „ , „ . . .
Bestellungen auf Caatkartvffeln sind ms

1. November 1917 auf Zimmer 9 des Bur
meisteramts zu wachen.

anni ™ 3 S . Stf

Bekanntmachung
der ReicbsbehUidungsstelle über
scblagnabme der im Besit?« von f)ott
6ast - urd Scbankwirtscbaften u
ähnlichen BetrUbtn s.0™*
leibegescbäften befindlichen Bett=, Rai

und Oscbwäscbe.
Vom 25. August 1917.

A«s Grund der Bundesratrverordnung von
März 1917 über Befugnisse der Reichsbeklerdui
stellê (Reichs-Gefetzb1. S . 257) in Verbwdung
der Bekanntmachung der ^ eichsbekleidungs
über Beschlagnahmen und Enteignungen voi
April 1917 (Reichsanzeiger Nc. 82) wird folge,

bestimmt ^ Sescblagnahme.
§ 1.

B -U- Haus- und Tischwäsche, die sich im B
von Gewerbe- und gemeinnützigen Betrieben
findet die auf die Beherbergung oder Befordei
von Personen oder der Verkauf von Lebens- ^
Genufimittel zum Verzehr an Ort und Stelle
richtet sind insbesondere Hotels, Pensionen, Lo
2 -r» "-'im'-" "WSff °nMch--°ch» >ch°»>S°

ve?leihgeschäs?en befindlichen Wäsche der bezerch'

^Die Beschlagnahme erstreckt sich°uf die, ges
vorhandene Bett-, Haus- und Tischwäsche
Rücksicht darauf, ob sie gebraucht oder ungebrau^

Als Bett-, Haus- und Tischwäsche gilt alle
und farbige Wäsche, die zum Beziehen oder
decken von Betten zum « -brauche im « ch
oder Küchenbetriebe oder in Aufenthalts
Speiseräumen bestimmt ist, insbesondere Bettb
Wn und -locken. Bademäntel und-tucher.
und Mundtücher, Tischtücher und -decken,
schasts- und Scheuertücher.̂

Ausgenommen von der Beschlagnahme sini

piergarne verwendet sind.

Die Beschlagnahme wird sofort wirksam.
8 5.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch der b-
neten Gegenstände im eigenen Betriebe, ms
dere das gewerbsmäßige Vermieten durch
bestehende Wäscheverleihgefchäfte, wird dur
Beschlagnahme nicht berührt.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gege»
sind verpflichtet, diese umbescyadet der Besü
des § 5 auszubewahren, sie «3*

und die zu ihrer Erhaltung erforderlichen

lungen vorzunehmen. ^ ^
An den beschlagnahmten Gegenständen
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«nbeschad« der Bestimmung des § 6, Verände¬
rungen, insbesondere Ortsveränderungen, nicht vor¬
genommen» erden Rechtsgeschäftliche Lerfügnngen
über diese Tr- enständ« »ritz Verfügungen, die im
Wege der Zwangsvollstrecknng»der Rrrestvollzieh-
ung erfolgen, find nichtig. D«rIEr« »rb der unter
dies» Beschlagnahmeanordnnng fallende Gegenstände
ist verboten. .

Die Beschlagnahm« erstreckt sich auch auf solche
im Besitze der bezeichneten Betriebe befindlichen
Gegenstände, Absatz 1 bezeichne» « Art vorge¬
nommen sind.

Die Reichsbelleidungsstelle behält sich vor, ans
Antrag Gegenstände, di« durch diese Anordnung
beschlagnahmt find, zur Veräußerung freizugeben.

Unberührt bleibt die Zuläßigkeit der Ablieferung
van Lumpen an di, durch die zuständige Behörde
zugelassen Lumpensortierbetriebe und der Erwerb
durch diese.

II . JVUldepfUcbt.
§ 8 .

Die Besitzer der unter Ziffer I bezeichneten Ge¬
genstände find verpflichtet, die am 1. Oktober 1917
in ihrem Besitz (Eigentum oder Gewahrsam) be¬
findlichen Gegenstände der »orbezeichneten Art der
Reichsbelleidungsstelle anzumelden.

Der Meldepflicht unterliegen auch Rechtsgeschäfte,
die an den unter ZifferI bezeichneten Gegenständen
seit dem 14. 3uli 1917 vorgenommen worden sind.

Die Meldepflicht erstreckt sich nicht auf
1. solche aus die Beherbergung oder Beförderung

von Personen gerichtete Betriebe, in denen nicht
mehr als 5 Betten zum Gebrauche für Gäste zur
Verfügung stehen,

2. solche auf den Verkauf von Lebens oder Genuß¬
mitteln zum Verzehr an Ort uud Stelle gerichtete
Betriebe, in denen nicht mehr als 3 zur Familie
des Unternehmers nicht gehörende Personen
dauernd beschäftigt werden.
Gemischte Betriebe, d. h solche die auf Beher¬

bergung oder Beförderung und zugleich aus Be¬
köstigung von Personen gerichtet sind, sind in vollem
Umfang meldepflichtig, » enn nur einer dieser
beiden Befreiungsgründevorliegt.

8 9.
Die Anmeldung der beschlagnahmten Gegenstände

hat nach Gattungen getrennt zu erfolgen. Sie darf
nur auf den hierfür vorgeschriebenen amtlichen
Meldekarten erstattet werden. Diese sind, soweit sie
nicht bis zum 24. September 1917 von der zu¬
ständige Behörde den Meldepflichtigen zugesandt
werden, von diesen bei der Reichsbekleidungsftelle
(Volkswirtschaftliche Abteilung) anzufordern.

Die Meldekarten müssen spätestens am 15. Ok¬
tober 1917 bei der Reichsbelleidungsstelle einge¬
reicht werden.

§ 10 .
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen

werden gemäß 8 3 der Bundesratsoerordnung vom
22. März 1917 über Befugnisse der Reichsbe-
kleidungsstelle mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark oder mit
einer dieser Strafen bestraft.

Berlin, den 25. August 1917.

Reicksbekleidungsstelle.
Geheimer Rat Dr. Beutler,

Reichskommissarfür bürgerliche Kleidung.

Wird veröffentlicht.
Die nach 5 9 vorgeschriebenen Meldekarten wer¬

den den Gemeindeverwaltungen von mir in ent¬
sprechender Zahl zugesandt werden, sobald sie von
der Reichsbelleidungsstelle hier eingegangen sind

Ich ersuche die Meldekarten an die in Betracht¬
kommenden Besitzer zu verteilen, für ihre ordnungs¬
mäßige Ausfüllung zu sorgen und mir die ausge¬
füllten und unterschriebenen Meldekarten gesammelt
bis zum 10. Oktober 1917 wiederzusenden.

Bad Homburg v. d. £}., den 20. September (9(7.
Der Königliche Landrat. J .B. t Setzepfandt.

Wird mit dem Hinzufügen veröffentlicht, daß
hier die Rückgabe der ausgefüllten Meldekarten
bis 8 . Oktober' ds. Js , vormittags, auf ZimmerS
des Bürgermeisteramtes zu erfolgen hat.

Lronberg, 27. September 1917. _
Der Magistrat. Müller-Müller.

Verordnung
über die örennffoffverlortzuntzder Haushaltung,
der Landwirtschaft und der Kleingewerbes.

In Ausführungö«r Bekanntmachungend«s Reichs-
kvmmifiar für Aoisiknversorgnng vom (tz. Zull, 20.
Juli und 3. Angnp (9 (7 und der Bekanntmachung
des Herrn Landrat vom 3(. August (9(7, nach
welcher dem Magistrat der Stadt Lronberg gemäß
A (0, Abs. 2. der Bekanntmachung vom (A. Zuli,
di« llnterverteilnng, der }»m Bezug« zugelaufenen und
in der Stadt Lronberg vorhaudenen Breunstoffmengen
auf di« Verbraucher und die Ausübung der dem
Aommunalverbandnach den §§ ( (—(3 zustehenden
Befugnissen«berlaffen werden, wird hiermit folgendes
bestimmt:

8 l.
Wer Steinkohlen, Anthrazit, Braunkohlen, Brikett»

und Aoks aller Act für den eigenen Bedarf oder zur
Abgabe an ander« Verbraucher von auswärts bezieht,
ist verpflichtet, di» Mengen, die er einführt, oder in
Lronberg abzufetzen beabsichtigt, innerhalb 24  Stunden
nach der Einfuhr unter Angabe der Sorten dem Ma¬
gistrat anzumelden.

Frachtbriefe oder Beleg« über die bezogene Menge,
der Art und Herkunft sind auf verlangen vorzulegen.

Der Magistrat kann zur Ermittelung richtiger An¬
gaben Lagerräume untersuchen und die Geschäftsbücher
jederzeit prüfen lassen.

8 2
Aohlen oder sonstige im % l bezeichnet«« Brennstoffe

und Heizstoffe dürfen gegen Entgelt oder unentgeltlich
nur an Inhaber von Bezugsscheinen, die der Ma¬
gistrat ausstellt und nur in der Art und Menge ab-
geaeaen werden, wie in dem Bezugsschein bestimmt ist.

Ueber die abgegebenen Menge, ist ein Buch zu
führen, aus welchen hervorgeht, an wen und wieviel
geliefert worden ist. Eine Abschrift der Eintragungen
ist nach Ablauf eines Monats spätestens am 5 d.
Mts . dem Magfftrat mit den abgelieferten Bezugs¬
scheinen einzureichen.

8 3.
Falls die Vorschriften dieser Verordnung über die

Abgabe von Aohlen oder sonstigen im § ( genannten
Brennstoffen nicht zu einer gleichmäßigen Verteilung
ausreichen, kann zu jeder Z it zur Beschlagnahme
sämtlicher Vorräte bei Händlern, sowie bei Ver¬
brauchern, die über die festgesetzte Teilmenge Vorräte
besitzen, geschritten werden. Diese beschlagnahmten
Mengen sind nach Anweisung des Magistrat- anderen
Verbrauchern zu überlassen.

8 4-
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen

werden nach § 7 der Bekanntmachung über die Be¬
stellung eines Reichskommissars für die Ashlenv-r-
teilung vom 28 Februar (9 (7 (R.-G.-Bl S. (93)
mit Gesängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬
strafe bis zu (0000 Mk. oder mit einer dieser Strafen
bestraft. Ferner kann auf Einziehung der Brennstoffe
erkannt werden auf die sich die Zuwiderhandlungen
bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören
oder nicht. Betriebe deren Leiter oder Anternehmer
sich in der Erfüllung ihrer Verpflichtungen als un¬
zuverlässig erweisen, können geschlossen werden.

8 5. 7
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung iM Lronberger Anzeiger in Araft.
Lronberg i . T ., den2. Oktober 1917.

Der Magistrat. I . V. Schulte.

Anordnung betr. Hausschlachtungen.
Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichs¬

kanzlers über die Regelung des Fleischsverbrauchs vom
2 Mai ( 9 ( 7 (Reichsgesetzblatt Seite 387) und der
zugehörigen ministeriellen Ausführungsanweisung vom
4. Juli (9(7 wird in Ergänzung und Abänderung
der Verordnung des Areisausschuffes über Fleischvcr-
sorgung und Fleischverbrauch, vom 23. September
(9 ( 6 (Areisblatt Nr . ( ( () folgendes für den Bezirk
des Db^rtauWuskreises mit Ausnahme der Stadt
Bad Homburg v. d.h . bestimmt:
( Bei Ziffer (2 Absatz2 der Verordnung vom 23.

September (9 (6 wird hinter Satz ( eingeschaltet:
«r die Selbstversorgung durch Schlachtung von

selbgemästetem Rindvieh mit Ausnahme von Aälbern
bis zu sechs Wochen ist in diesen Fällen die An¬
erkennung durch die Bezirksfleischstelle erforderlich.

2 Ziffer (2 zu a „hausschlachtungen von Rindern,
Aälbern, Schafen und Schweinen" erhält in Absatz
1, 2 und 3 folgende Fassung:

Selbstversorger bedürfen zur hausschlachtnng vo»
Rindern, Aälbern, Saasen und Schweinen der
schriftliche» Genehmigung des Landrats.

Die GeNthmigung hat zur Voraussetzung, deß
der Selbstversorger das Tier — abgesehen ven
Aälbern — in seiner Wirtsfchaft mindestens sechs, Wochen, undw«nn di« Schlacht»«- nach dem 30.
September (91? stattfindet, mindesteus3 Monate
gehakten hat.

Bei Einholung der Genehmigung ist das vn-
gefähre Lebendgewicht des Schlachttieres und die
Zahl der Wirtschaftsangehöngen des Haushalt-,
für den di« Schlachtung erfolgt, sowie der Zeit-
Punkt, bis zu dem der Selbstversorger aus früheren
Hausschlachtungen noch mit Fleisch versorgt ist, an-
zuzeben. Gleichzeitig ist in dem Antrag anzugeben,
in welcher Zeit der Selbstversorger die Vorräte ver¬
wenden will und ob und wieviel Fleischkarten ec
noch weiter zum Bezug« von Frischfleisch wöchent¬
lich belasten haben möchte(Teilselbstversorger).

Die Anträge find durch die Gemeindebehörden
mit deren Gutachten dem Landrat einzureichen. Die
Schlachtung darf nur geschehen, » enn dem Schlach¬
tenden vor der Schlachtung die schriftliche Genstz-
nsigung des Landrats vorgelegt worden ist. Die
Genehmigung ist außerdem dem Fleischbcschauer
vor der Schlachtung vorzulegen und nach der
Schlachtung mit vollzogener Bescheinigung durch
d«n Beschauer der Gemeindebehörde einzusenden.
Nach der Schlachtung ist das Schlachtgewichtdurch
den Fleischbeschauer amtlich festzustellen und der
Gemeindebehörde mitzute.len.Fall- die Schlachtungen
der Fleischbeschau nicht unterliegen, muß die amt¬
liche Geivichtsfeststellung auf andere weife erfolgen.

Für die Feststellung des Schlachtsgewichts sind
die Vorschriften der Bezirksfleischstelle maßgebend.
Verlustprozente für Lintrocknen dürfen nicht gewährt
«erden. Zulässig ist nur ein warmgewichtsverlust,
der bei Rindern, sofern die Feststellung des Schlacht¬
gewichts innerhalb (2 Stunden, bei anderen Tieren
innerhalb 3 Stunden nach der Schlachtung erfolgt,
für jeden angefangenen Zentner ein Pfund beträgt.

3. Absatz5 zu Ziffer (2 a kommt in Wegfall.
4. Absatz 6 zu Ziffer (2  a erhält nachstehenden Wort¬

laut :
Die Gemeindehörden find verpflichtet, über die

genehmigten Hausschlachtungen nach dem von der
Bezirk- flcischstelle vorgeschriebenen Muster Listen zu
führen, aus welchen jede hausschlachmng erkenntlich
sein muß.

5. Absatz 2 zu Ziffer (2b (hau-schlachtung von
hühnern( hat zu lauten:

Die Hausschlachtung von -Hühnern ist der Ge¬
meindebehörde anzuzeigen.

6. Der vorletzte Satz zu Ziffer (2 c (Selbstversorgung
mit Wildbret) wird, wie folgt, abgeändertr

Die zu führende Liste ist der Gemeindebehörde zu
Beginn jeder Woche zur Einsichtnahme vorzulegen.

7. Ziffer (3 erhält folgende Fassung:
Fleisch und Fleischwareu, die aus der Haus¬

schlachtung gewonnen und oem Selbstversorger zur
Selbstversorgung überlassen sind, also zu seinem recht¬
mäßigen eigenen Bedarf als Selbstversorger gehören,
dürfen gegen Entgelt nur an den Aommunalver-
band oder mit dessen Genehmigung abgegeben
werden.

8. Al- Ziffer (3 a wird eingeschaltet:
Die Ueberwachung der Hausschlachtungen wird

den amtlischen Fleischbeschauern übertragen; diesen
liegt auch die Ueberwachung der Selbstversorgung
durch Schlachten von Hühnern und durch Verwen¬
dung von Wildbret ob.

9. hinsichtlich der Strafbestimmungenwird auf Ziffer
(6 der Verordnung des Areisausschuffes vom 23.
September (9 (6 verwiesen. Diese finden auch An¬
wendung bei Zuwiderhandlungen gegen die bei
Genehmigung von Hausschlachtungen gestellten
Bedingungen.

(0. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Araft.

Bad Homburg v. d. H. den 2l . September 1917.
Der Kreisausschuß des Obertaunuskreises.

I . B .: v. Brüning.

Wird veröffentlicht.
Lronberg, den 1. Oktober 1917.

Der Magistrat. I . V. Schulte

Man zeichnet Kr7e9sanleib « bei jeder Bank , Sparkasse , kredilgen - ssensebaft.
Lebensversicherungs -Gesellschaft, postanstalt . .:



©öbt (Euer -'
Aluminium . tupfet
MMtzJickelZmu

für 6as i^ßer 1

Betr Ablieferung von Einrichtungsgegen¬
ständen aus Kupfer und Kupferlegierungen.

(Messing, Rotguß, Tombak, Sronze).
Der wiederholt ergangenen Aufforderung zur Ab¬

lieferung von Linrichtungsgegenständen lsi leider bis¬
her nicht d»e verdiente Beachtung geschenkt worden.
Nachstehend geben wir deshalb nochmals einen Aus¬
zug der Gegenstände, die außer den in dem vor kurzem
zur Verteilung gekommenen Flugblatt benannten«b*
geliefert werden können A. a. fallen danach auch
unter die Bekanntmachung vom 20. Bum 131
Nr. Mc. 1/3. \7.  K . R. A. :

Gruppe B:

Ufa., Uhrgehäuse , Nogelköfige, Wasserzugketten;

datier - Geschirren und an Wagen , Vier-
£ , er_

Gruppe C:
schanksänlen" Bronzefiguren (Kleinplastik ), Feuerzeuge,
Gongs , Nipvessachen , ELulenwaaen , Schablonen , Tcrsel-
geschrrre. Lasen , Wageschalen .Wemkuhler . Zuckerdosen.

Busser cken aebennrknieprerren)e kg.
für Rupfer Messing usw.

Gruppef\ . 5.—
Gruppe B . 5.75
Gruppe C . 6.50 5.50

wird vp«it «r ein Zustbl ig von i JWt. je kg. ver-
qütet wenn di «Hbluferung bis längstens fcnde
Oktober cts. -Ja.  erfolgt . Die Annahme erfolgt
durch die Sammelstelle im Erdgeschoß der Turnhalle
(Hinterer Eingang) jeden Mittwoch, nachmittags von
3 bis 4 Uhr. Daselbst können auch Gegenstände aller
bereits früher beschlagnahmten Nletallarten abgeliefert
werden.

Lronberg, den 28. September lsil ?.
Der Magistral . Müller -Mittler.

Die Ausfuhr sämtlicher örennmalerialien
(\jo\z, Kohlen, etc.) aus dem Stadbezirk wird
hiermit unterlagt.

Cronberg , den 6. Oktober 1917.
Der Magistrat . I . V . Schulte.

Die Stadtwage ist wegen dringender Her¬
ste!lungsarbeiten einige Uage nicht benutzbar.

Cronberg , den 6. Oktober 1917.
Der Magistrat . I . V. Schulte.

Kn die unverzügliche Zahlung der Kriegs¬
steuer wird erinnert. Die kostenpflichtige Ein¬
zahlung, muh in den ersten Tagen erfolgen.

Cronberg , den 2. Oktober 1917.
Die Stadtkasse.

Wer sein Vaterland liebt,
zeichnet Kriegsanleihe!

Danksagung.
Für die vielen Beweile herzlicher Teilnahme

bei dem Hinlcheiden meines lieben Mannes,
unseres guten Vaters, Schwiegervaters, Groß¬
vaters , Bruders, Schwagers und Onkels des

Herrn

BaltChr .Kunz
Ä -S -ÄRÄ
für die trostreichen Worte am Grabe und tu
die schönen Blumenspenden.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen
'Jn  deren Warnen:

J r̂au ]VIar<$, Kunz geb. RirTcb
Cronberg , den 6 . Oktober 1917.

zu verkaufen.
Eichenstrahe 22.

Schöne

Burgerstraße 2 , sofort zu ver¬
mieten.

Nähere Auskunft:
_ fiett P . Kaub.

Gärtner
für Bcsitznng in Cronberg , am
liebsten kinderloses Ehepaar , ge¬
sucht. Freie Wohnung.

Offerten m. Zeugnissen a . d.
Expedition.

Todes -Anzeige.
Ganz unerwartet starb an einer Krankheit» die er

lieh im Felde zugezogen hat, mein lieber Mann,
Schwager und Onkel

Unteroffizier
Paul PalentinWerner
im 36. Lebensjahre.

Die trauernden Hinterbliebenen
I . d. N. krau UM. Wsmsr.

Beenligung: Sonntag nachmittag4 Uhr, vom Trauer
häufe Siemhrafje 23.

LÄ ..L » I°M- be„ Kommissaren und Vertretern der

.uf die Kriegsanleihen werden 5»/, •/• und falls Landesbank-
Sckuldverschreibungen verpfändet werden, 5°/, berechnet.

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassamschen
zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten

wh auf Einhaltung der Ründigungsfrift , falls die Zeichnung
bei unseren vorgenannten Zeichnungsstellenerfolgt.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 29.

3etthn «nqen bis A  3500 .- °in,chl ohne »r,,I . Unter,nchnng
10  gegen eine geringe Anzahlung,
oeichnungen von ^3500 .- an aufwärts m.t Ätzl . Untersuchung

ohne Anzahlung.
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe-Versicherung überall gesucht)

Wiesbaden im September 1917.
THrrlction df >* Tftwsnu >.sch >n Landesbank

mit Balkon zu vermieten.
Konrad Wolf

k  kiM:
]Säbablen

Soblenscboner
HbtatzeiTen

empfiehlt

Vorschuß-Berein
iiit cronbrrü hup utngpo fnDe.ö.m.11.ij.

Wir nehrnen Zeichnungen auf die
5%Deutsche Reichsanleihe

(Siebente Kriegsanleihe)
von allen Geschäftsfreunden kostenlos
entgegen, ^ Vontan (L

CDUitär- Verein.
Unieren Mitglieder hierdurch die traurige Anzeige

dah unler Kamerad
Unteroffizier

Paul Valentin Werner
nach treuer Pflichterfüllung an der Front einer Krank¬
heit erlegen ist. Sein Andenken wird bei uns in ehren
fortleben.

Die Beerdigung findet Sonntag nachmittag4 Uhr,
die 2ulammenkunft um3 /̂z Uhr im »lleuen Bau"statt.

Der Vorstand.

wird in jedem (Yuantum sofort
angekauft; auch alte Geschäft,
und Familienpapiere auf lvunsch
unter Plornpen-Verschluß

sind noch zu Haben bei
Frau Joses BuHlmann,

Eichenstraße 10.

SoaÄi . azo . eE - Tla .© s .t© 3 :
Cronberg im Eaunus„Sdiüfeenhof“

Direktion Hermann Kappenmacher
Inhaber der Prädikate für höheres Kunstinterefle

den 1Sf.  Okt . M.S>M£ f
KaHenöffnung ? ' /, Uhr Bnfang 81/, Uhr

So ’xl'
karten im nnropritauf-Ä5Ä#

=ÄnAS ' SeT .*
0.60 t/fC»

pgr 5!aJu"““5 Kinder■Vorlfellunfl
Rosa vonTannenburg

Karten nur an der Kasse : Sperrsitz 50 1. Platz 30 4
2. Platz 20 S
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